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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Grundrechte

Rund zwei Jahre nach dem Beschluss des Bundesrates für die Schaffung einer
nationalen Menschenrechtsinstitution (NMRI) und rund eineinhalb Jahre nach Ablauf
der Vernehmlassungsfrist zum entsprechenden Bundesgesetz fehlte von der neuen
Institution «immer noch jede Spur», wie das St. Galler Tagblatt im Mai 2019
konstatierte. Schuld an der Verzögerung, so der einheitliche Tenor in der Presse, sei
Aussenminister Ignazio Cassis, der das Projekt, das noch von seinem Vorgänger Didier
Burkhalter aufgegleist worden war, nun «auf die lange Bank» schiebe, wie die NZZ
titelte. Es wurde gemutmasst, der neue EDA-Vorsteher sei mit der in der
Vernehmlassung vorgeschlagenen Version nicht zufrieden und plane die Entschlackung
des Projekts, zumal nach den ablehnenden Stellungnahmen der SVP und der FDP die
Chancen im Parlament nicht besonders gut stünden. Ausser Spekulationen blieben den
beteiligten Akteuren mangels amtlicher Informationen allerdings nur wenige
Möglichkeiten; das EDA liess gemäss St. Galler Tagblatt einzig verlauten, man arbeite an
einer mit den Pariser Prinzipien konformen Institution, die voraussichtlich im Januar
2021 den Betrieb aufnehmen werde. «Man hält uns hin», beklagte sich Eugen David,
Präsident des Beirats des Schweizerischen Kompetenzzentrums für Menschenrechte
(SKMR) – immerhin des Pilotprojekts, das durch die NMRI abgelöst werden sollte – in
der NZZ. Skepsis bezüglich der Fortführung des Projekts breitete sich allmählich nicht
nur bei der SKMR und einigen Menschenrechtsorganisationen, sondern auch in
parlamentarischen Kreisen aus. SP-Nationalrätin Yvonne Feri (sp, AG) fragte den
Bundesrat mittels Interpellation (Ip. 19.3443), wie es um die Zukunft des SKMR stehe,
dessen Pilotphase Ende 2020 ende, und wie die Regierung gedenke, einen bruchlosen
Übergang zur neuen Institution sicherzustellen. Im Juni doppelte BDP-Ratskollegin
Rosmarie Quadranti (bdp, ZH) mit einer Motion (Mo. 19.3610) nach und forderte den
Bundesrat nachdrücklich auf, «die Gesetzesvorlage zur Schaffung einer nationalen
Menschenrechtsinstitution (NMRI) dem Parlament rasch zu unterbreiten». 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.06.2019
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Die Zusammensetzung des Bundesrates ist immer wieder Gegenstand von Debatten.
Sei es die regionale, die sprachliche oder eine gendergerechtere Vertretung – die
Diskussionen drehen sich in der Regel um die deskriptive Repräsentation des
Exekutivgremiums und weniger um die substanzielle, also die Frage, ob das Kollegium
inhaltlich die Interessen der Bevölkerung zu vertreten im Stande ist. 
Besonders virulent und medial begleitet werden diese Debatten jeweils bei
anstehenden Bundesratswahlen. Bei der Wahl von Guy Parmelin 2015 machte sich etwa
Unmut in der Ostschweiz breit, da die sieben Kantone der Ostschweiz (SG, TG, GR, SH,
GL, AR, AI), und damit rund 1.1 Mio. Einwohner, zum zweiten Mal seit 1848 nicht in der
Bundesregierung vertreten sind, wohingegen die Romandie mit etwa der Hälfte an
Einwohnerinnen und Einwohnern mit Parmelin, Burkhalter und Berset sogar dreifach
vertreten sei. Roland Eberle (svp, TG) gab in der NZZ zu Protokoll, dass fünf der sieben
Bundesräte nun „Burgunder” seien, die wesentlich zentralistischer und etatistischer
dächten als „Alemannen”. Die Ostschweiz, die sich „an den Rand gedrängt” fühle (SGT),
fordere deshalb eine Korrektur bei der nächsten Vakanz. In der Tat stellte die
Ostschweizer Regierungskonferenz diese Forderung in einem Schreiben, um die
Parteispitzen zu sensibilisieren. 

Bei der Sprachenfrage drehte sich die Debatte bis zur Wahl von Ignazio Cassis 2017
lange um den Aspekt der Vertretung des Tessins in der Landesregierung. Der Südkanton
war seit 1999 und dem Rücktritt von Flavio Cotti nicht mehr im Bundesrat vertreten.
Zwar hatte die SVP mit Norman Gobbi (TI, lega) bei der Besetzung des leer gewordenen
Sitzes von Eveline Widmer-Schlumpf auch einen Tessiner Kandidaten aufgestellt, um
die Untervertretung der Südschweiz beheben zu helfen. Weil es sich um einen Lega-
Politiker handelte – der im Parlament als kaum wählbar galt –, wurde dieses Manöver
allerdings als „wenig glaubhaft” bezeichnet (NZZ). Mit der Wahl von Cassis ebbte die
Diskussion um die Vertretung der Sprachregion wieder ab. 

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2016
MARC BÜHLMANN
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Ein zentraler Bestandteil der Debatten ist schliesslich die Frage der Vertretung der
Frauen im Bundesrat. Waren Ende September 2010 die Frauen im Bundesrat erstmals in
der Mehrheit – das Interregnum dauerte allerdings lediglich 14 Monate –, sieht es nach
dem Rücktritt von Eveline Widmer-Schlumpf Ende 2015 und der Rücktrittsankündigung
von Doris Leuthard Mitte 2017 so aus, als könnte Simonetta Sommaruga bald die einzige
Frau im Kollegium sein. Ein Bundesrat mit nur einer Frau sei kein Abbild der
Gesellschaft mehr, liess sich Yvonne Feri (sp, AG), Präsidentin der SP-Frauen, in der NZZ
protokollieren. Bereits nach der Wahl von Guy Parmelin hegte Alliance F – der Bund
Schweizerischer Frauenorganisationen – die Idee einer Verfassungsbestimmung,
gemäss der nicht nur die Landesgegenden und Sprachregionen angemessen im
Bundesrat vertreten sein sollen, wie dies die Verfassung bereits vorsieht, sondern auch
die Frauen. Zwar hatte die GP bei der Wahl von Parmelin versucht, mit ihren Stimmen
für Viola Amherd (cvp, VS) ein Zeichen zu setzen, und die FDP hatte neben dem
gewählten Ignazio Cassis und Pierre Maudet (GE) mit Isabelle Moret (VD) auch eine Frau
auf das Dreierticket gesetzt – was von verschiedener Seite mit Nachdruck gefordert
worden war –, die Wahl fiel letztlich aber in beiden Fällen auf einen Mann. Damit der
Bundesrat seine Vorbildfunktion wahrnehmen könne – nur eine ausreichende
Frauenvertretung zeige, dass Regieren kein Männerberuf sei – setzte Alliance F Anfang
2017 ihre Idee in die Tat um: Maya Graf (gp, BL), die Präsidentin von Alliance F, reichte
eine entsprechende parlamentarische Initiative ein. 

Freilich gibt es in diesen Debatten allerdings auch immer wieder etwas leisere Stimmen,
die eher den substanziellen Aspekt der Vertretung betonen und die Qualifikation der
Magistratinnen und Magistraten höher gewichten als deren regionale oder sprachliche
Herkunft. Das beste Argument einer regionalen Vertretung sei eine überzeugende
Kandidatur – so etwa ein Kommentar in der NZZ. Darüber hinaus zeigt eine langfristige
Betrachtung, dass von einer Untervertretung der verschiedenen Landesteile kaum
gesprochen werden kann. Eine stärkere Betonung substanzieller Repräsentation würde
auch den Zugang zur Exekutive für andere Parteien öffnen. Mit den Erfolgen der Grünen
in den kantonalen Wahlen und einer möglichen „Öko-Allianz” (AZ) zwischen GP und GLP,
die nach den Wahlen 2015 zusammen über 11.7 Wähleranteil verfügen, also 0.1 Prozent
mehr als die CVP, könnte aus einer Umweltschutz-Perspektive auch ein Anspruch
dieser beiden Parteien auf einen Regierungssitz erhoben werden. Auch in dieser
Hinsicht werden die eidgenössischen Wahlen 2019 spannend werden. 2

Parlamentsmandat

Ende November 2017 löste ein Artikel in der Zeitung Le Temps über Yannick Buttet (cvp,
VS) eine Debatte aus, mit der die aktuellen Diskussionen um #metoo – ein Kürzel, das
im Rahmen der Anklage gegen den US-amerikanischen Filmproduzenten Harvey
Weinstein aufgekommen war und auf sexuelle Belästigung und sexuelle Übergriffe
aufmerksam machen will – auch in Bundesbern virulent wurden und die letztlich zur
Demission des Walliser Nationalrats führten. 

Le Temps berichtete, dass gegen Buttet eine Klage wegen Stalking eingereicht worden
sei. Er habe eine Frau, mit der er eine aussereheliche Beziehung gehabt habe, seit dem
Ende dieser Beziehung über ein Jahr lang mit Sprachnachrichten und Telefonanrufen
eingedeckt. Als er sie an ihrem Wohnort aufgesucht habe, habe die Frau die Polizei
gerufen, die Buttet im Garten der ehemaligen Geliebten verhaftet habe. 
Buttet bestritt die Vorwürfe nicht. Eine Ehekrise habe sein Verhalten beeinflusst und er
entschuldige sich bei all jenen, «que j’ai pu blesser involontairement» (Le Temps).
Anlass zu den Diskussionen gaben allerdings weniger das Privatleben von Buttet und der
Stalking-Vorwurf – auch wenn zahlreiche Medien dem als wertkonservativ bezeichneten
CVP-Vizepräsidenten, der sich für ein traditionelles Familienbild einsetze, Heuchelei
vorwarfen («Ausgerechnet der Saubermann» titelte etwa der Tages-Anzeiger). Eine
Debatte lösten vielmehr die von Le Temps in Bundesbern eingeholten Reaktionen
verschiedener Politikerinnen und Journalistinnen auf die Affäre Buttet aus: Buttet habe
«des pulsions sexuelles incontrôlées»; wenn er trinke, ändere sich seine Persönlichkeit:
«Il se comporte mal et il a des gestes déplacés»; «il va trop loin et il ne connaît plus de
limites», gaben die befragten Frauen zu Protokoll. Gar von «dérapages choquants» war
die Rede. «Si tu couches, je vote pour ta motion» sei einer Parlamentarierin angeboten
worden. Die Interviewten wollten allerdings anonym bleiben. Sie müssten um ihre
Karriere fürchten, wenn sie sich öffentlich äussern würden. In der Folge nahm die
Deutschschweizer Presse den Fall auf und weitete ihn aus. Anscheinend wisse nicht nur
Buttet nicht, wo die Grenzen seien. Mehrere Parlamentarierinnen kamen zu Wort und

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.11.2017
MARC BÜHLMANN
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berichteten über «unangebrachte Gesten, die sie wirklich darüber nachdenken lassen,
wohin sie gehen oder ob sie es noch wagen, mit gewissen Personen den Lift zu
nehmen» (Céline Amaudruz; svp, GE), über «sexistische Sprüche» (Yvonne Feri; sp, AG)
oder gar Vergewaltigungsdrohungen in Kommissionssitzungen (Maria Roth-Bernasconi;
sp, GE). Viele Parlamentarierinnen erhielten Bemerkungen zu ihrer Kleidung, ihrem
Make-Up, ihren Beinen, ihren Brüsten; viele wüssten nicht, wie sie reagieren sollten,
würden resignieren und versuchten, damit zu leben. 
Maya Graf (gp, BL) forderte als Präsidentin des Frauendachverbandes Alliance F eine
Meldestelle für Parlamentsmitglieder, bei der sexuelle Belästigung gemeldet werden
könne. Sexismus gehöre leider immer noch zur Tagesordnung; das sei im Parlament
nicht anders. Freilich gab es auch Stimmen, die ein Sexismus-Problem im Bundeshaus
als «Blödsinn» bezeichneten (Verena Herzog; svp, TG) und keinen Handlungsbedarf
sahen. Um gewählte Nationalrätin zu sein, müsse man stark und durchsetzungsfähig
sein und könne sich wohl zur Wehr setzen, befand Andrea Gmür (cvp, LU). Natalie Rickli
(svp, ZH) warnte davor, nun gleich alle Männer im Bundeshaus unter Generalverdacht zu
stellen. Auch Kathrin Bertschy (glp, BE) betonte im Tages-Anzeiger, dass sich die grosse
Mehrheit der männlichen Kollegen auch bei informelleren Anlässen, in denen Alkohol
fliesse, «normal und anständig» verhalten würde. Wie überall gebe es aber auch hier
«ein paar Typen, die enthemmter sind und die Grenzen nicht kennen.»

Wie ambivalent die Debatte um #metoo ist und wie schwierig es eben ist, sich zu
wehren, zeigten die Auseinandersetzungen um die Anschuldigungen von Céline
Amaudruz zu den unangebrachten Gesten und ihren Bedenken, mit gewissen Personen
den Lift zu benutzen. Nachdem der Sonntags-Blick kolportiert hatte, dass ihre
Andeutung wohl Buttet gegolten haben müsse – der Walliser soll sie beim Apéro nach
der Wahl von Ignazio Cassis in stark angetrunkenem Zustand belästigt haben –, wurde
die Genferin laut Medien in ihrer Fraktion von Adrian Amstutz (svp, BE) heftig kritisiert.
Sie schade der Partei und allen Parlamentariern, wenn sie Äusserungen mache ohne
konkret zu werden und Namen zu nennen. Laut Sonntags-Blick habe die Genferin
darauf unter Tränen das Fraktionszimmer verlassen. In seinem Editorial in der
Weltwoche doppelte Roger Köppel (svp, ZH) nach: Das Klima im Bundeshaus sei
«sexismusfeindlich», Männer stünden unter Generalverdacht. Und weiter: «Eine
Politikerin, die ich noch nie ohne kurzen Rock oder hautenge Bluse gesehen habe,
beschwert sich, sie würde mit gewissen Herren niemals in den Lift steigen.» Das
Problem sei, so die Tribune de Genève, dass Frauen von Opfern zu Täterinnen gemacht
würden – auch im Bundeshaus. Die «manipulierende Wirkung der medialen
Öffentlichkeit» – so die Wochen-Zeitung – sei vor allem für Frauen verheerend, denen,
wenn sie eine Anschuldigung vorbrächten, eine mediale Hetzjagd und die Ausleuchtung
ihres Privatlebens drohe: «Kann eine Situation juristisch nicht eindeutig geklärt werden,
bleibt die Geschichte vor allem an der Frau kleben. Sie kriegt den Schlampenstempel
aufgedrückt.»

Buttet wurde kurz nach Bekanntwerden der Anschuldigungen von seinem Amt als CVP-
Vizepräsident suspendiert. Einen Rücktritt als Nationalrat schloss Buttet vorerst
allerdings aus, auch wenn sich gar CVP-Bundesrätin Doris Leuthard in die Debatte
einbrachte. Falls die Vorwürfe korrekt seien, habe Herr Buttet ein Problem, sagte die
Magistratin bei einem TV-Interview: «Alle diese Herren, die sich nicht zu benehmen
wissen, nerven mich [...]. In der Politik ist das inakzeptabel», wurde das Interview bei
RTS im Blick zitiert. Rund fünf Tage nach Bekanntwerden des Stalking-Vorwurfs liess
sich Buttet krank schreiben. Er wolle eine Kur beginnen, um sein Alkoholproblem in den
Griff zu kriegen, liess er über seinen Anwalt verkünden. Damit vermied er eine geplante
Anhörung durch die Parteileitung. CVP-Präsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) nahm in der
Folge vor der Presse Stellung. Buttets Verhalten sei in der Tat inakzeptabel, aber auch
für ihn gelte die Unschuldsvermutung. 
Freilich wurden nicht nur die Rücktrittsforderungen, sondern auch die Forderungen
nach einem Parteiausschluss lauter. Insbesondere nachdem in Le Temps sechs weitere
Frauen zu Wort gekommen waren, die detailliert sexuelle Belästigungen von Buttet
beschrieben, und nachdem bekannt wurde, dass die Walliser Staatsanwaltschaft ein
Verfahren wegen Nötigung eingeleitet hatte. Ohne mit seiner Partei das Gespräch
gesucht zu haben, zog Buttet wohl auch deshalb die Reissleine und gab am Sonntag, 18.
Dezember 2017 seine Demission als Nationalrat bekannt. Er erklärte via Communiqué,
im Interesse der CVP und seiner Familie zurückzutreten. Er wolle sein Umfeld schützen
und die notwendige Ruhe für den Heilungsprozess von seiner Alkoholabhängigkeit
schaffen. Für Buttet, der Gemeindepräsident von Collombey-Muraz (VS) blieb, rutschte
Benjamin Roduit (cvp, VS) in den Nationalrat nach. 

Eine rasche Reaktion auf die Debatten zeigten die beiden Ratspräsidien. Karin Keller-
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Sutter (fdp, SG) und Dominique de Buman (cvp, FR) fassten eine «Lex Buttet» (Blick) ins
Auge. Sexuelle Belästigung müsse verurteilt werden und gegen sie sei «mit aller
Entschiedenheit» vorzugehen, so die Ständeratspräsidentin und der
Nationalratspräsident in einem gemeinsamen Communiqué. Mitte Dezember legte die
Verwaltungsdelegation in Absprache mit den Rats- und den Fraktionspräsidien dann ein
Dokument vor, in dem den Parlamentsmitgliedern geraten wurde, sich bei sexueller
Belästigung künftig an die Fraktionsspitzen oder eine externe Beratungsstelle zu
wenden. Das Dokument hielt zudem den Unterschied zwischen einem Flirt und
sexueller Belästigung fest, wie er auch im Ratgeber für Arbeitnehmende des Bundes
vermerkt ist: Ein Flirt sei «aufbauend», «von beiden Seiten erwünscht» und löse
«Freude aus», während sexuelle Belästigung «erniedrigend», «von einer Person nicht
erwünscht» sei und «Ärger» auslöse. Mit diesem Dokument drifte die Debatte ins
Lächerliche ab, bedauerte Natalie Rickli, als «fausse bonne idée» bezeichnete Doris
Fiala (fdp, ZH) das Unterfangen laut Tages-Anzeiger. Leider mache man nur noch Witze,
wenn man «wie Schulbuben» behandelt werde, obwohl es bei Stalking und sexuellen
Belästigungen um wichtige Themen ginge. Géraldine Savary (sp, VD) befand es hingegen
für nützlich, in Erinnerung zu rufen, «was normal sein sollte, es aber offenbar nicht für
alle ist». Es sei gut darüber zu reden, weil das vor allem den Frauen helfe, sich bewusst
zu werden, dass man Grenzen setzen dürfe und müsse, gab sie dem Tages-Anzeiger zu
Protokoll. 

Einige Medien reflektierten ihre eigene Rolle in der Affäre: Buttets Karriere ende, bevor
erwiesen sei, ob und was er sich zuschulden habe kommen lassen – so etwa die Basler
Zeitung. Die Unschuldsvermutung habe keinen Wert mehr und in den letzten drei
Wochen habe eine «veritable Hetzjagd» mit zahlreichen anonymen Beschuldigungen
stattgefunden. Nur eine Frau habe aber genug Rückgrat gehabt, Buttet anzuzeigen,
seine ehemalige Geliebte. Die «tolérance zéro» sei zur Norm im Parlament geworden,
urteilte die Tribune de Genève und stellte einen Vergleich mit dem Rücktritt von Jonas
Fricker (gp, AG), dem Wirbel um ein aussereheliches Kind von Christophe Darbellay (VS,
cvp) und der Affäre um Geri Müller (gp, AG) her. Jemand mache einen Fehler, es komme
zu einem Mediengewitter und zu grossem politischen Druck, dem nur noch durch einen
Rücktritt begegnet werden könne. Man müsse sich fragen, ob die immer schneller
agierenden Medien Meinungen abbildeten oder selber formten. Sie hätten auf jeden
Fall die Macht, zu definieren, was moralisch vertretbar sei. Die Vermischung von
privatem und öffentlichem Leben nehme zu. Man müsse freilich unterscheiden
zwischen moralischen und strafrechtlichen Verfehlungen – so die Tribune de Genève. 

Mitte August 2018 wurde bekannt, dass Buttet wegen Nötigung und unrechtmässiger
Aneignung zu einer Geldstrafe auf Bewährung verurteilt worden war. Er selber
bezeichnete die damals publik gewordene Verhaftung laut der NZZ als Resultat einer
politischen Verschwörung. Er überlege sich, im Herbst 2019 für den Ständerat zu
kandidieren. 3
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10.12.15; TA, 11.12.15; Lib, 14.12.15; TZ, 11.3.16; NZZ, 16.3.16; SGT, 12.10.16; NZZ, 13.10.16; AZ, TZ, 14.10.16; NZZ, 15.10.16; WW,
20.10.16; NZZ, 23.3.17; AZ, NZZ, 16.6.17; AZ, 17.6.17; TG, 22.6.17; SoZ, 25.6.17; Lib, 26.6.17; NZZ, 13.7.17; AZ, 15.7., 18.7.17; Blick,
26.7.17; LMD, 31.7.17; SGT, 2.8.17
3) Beschlüsse der Verwaltungsdelegation vom 12.12.17; LT, 30.11.17; Blick, LT, LZ, NZZ, TA, TG, 1.12.17; Blick, NZZ, TA, 2.12.17;
Blick, 4.12.17; AZ, Blick, LT, NZZ, TG, 5.12.17; AZ, LT, TA, 6.12.17; WW, WoZ, 7.12.17; So-Bli, 10.12.17; TG, 11.12.17; LT, 12.12.17; Blick,
TA, TG, WW, 14.12.17; LT, 16.12.17; AZ, Blick, LT, NZZ, TA, 18.12.17; BZ, BaZ, LT, TG, 19.12.17; WW, 17.5.18; NZZ, TA, 17.8.18; TA,
18.8.18; LT, 17.10., 10.11.18

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.21 4


